
 

 

 
Ergebnisprotokoll / Zusammenfassung 
 
Workshop / Inforunde (Thema): 
Recht und Steuern - workshop II 
 
Leitung:  und Moderation 
Elisabeth Fahlbusch 
 
Protokollführung:     Tonaufnahme / Videoaufnahme: 
Elisabeth Fahlbusch 
Die Arbeitsmaterialien zu diesem Workshop können abgerufen werden unter: 
efahlbusch@web.de  
 
Teilnehmer (Anzahl):    Datum / Uhrzeit: 
15       Samstag, 4. Okt 2003, 16 – 18 Uhr 
 
 
Präsentation politischer Forderungen und Maßnahmen zur Schaffung von 
Rechtssicherheit für das Engagement in Tauschringen 
 
1. Die Debatten um die oben erläuterten Kriterien der Nachbarschaftshilfe, der 
Gemeinnützigkeit und der Anwartschaften sollten zugunsten der Tauschringe fortgeführt 
werden.  
 
2. Um in der Zwischenzeit für die Mehrheit der Mitglieder eine steuerrechtliche Sicherheit 
zu schaffen, wird immer wieder die Festlegung einer Bagatellgrenze empfohlen. 
Brandenstein et al. setzen sie bei rund 1000 Euro pro Jahr an, Prof. Lehmann bei rund 
1500 Euro pro Jahr. Solch eine Festlegung würde allerdings eine Umrechnung der 
Tauschringeinheiten in Geld erfordern, was in vielen Fällen nahezu unmöglich ist.  
 
3. Das Problem bei der Zusammenarbeit mit den Behörden für eine Übergangslösung 
besteht in der Einpassung in gegenwärtige Gesetze. Dabei muss auch die 
Versicherungs(Unfall/Haftpflicht)- und Haftungsfrage (Einklagbarkeit der Leistung, was 
diese dann in die Nähe der unternehmerischen Tätigkeit rücken würde) geklärt werden. 
Es fragt sich, ob dies wünschbar ist. 
 
4. 1997/98 wurde der Besteuerungsansatz für Tauschleistungen aus den 
Haushaltsansätzen des Bundes ersatzlos gestrichen – allerdings ohne Verbindlichkeit für 
die Zukunft. Die Arbeitsgemeinschaft bundesdeutsche Tauschsysteme fordert daher zur 
Rechtssicherung und Verbindlichkeit für alle örtlichen Behörden und zur Verhinderung 
von zeit- und kostenaufwendigen Einzelprüfungen eine Verordnung, durch die private 
Tauschring-Mitglieder explizit von der Steuer und von einer Anrechnung auf 
Sozialleistungen ausgenommen sind. Gefordert wird ferner eine Erweiterung dieser 
Ausnahme von der Steuer auch auf Gewerbetreibende in Tauschringen im Rahmen einer 
Experimentierphase, z.B. für 10 Jahre zur Stärkung der lokalen Ökonomie und zur 
Regionalförderung. Sollten Steuern erhoben werden, so sind diese in der entsprechenden 
Verrechnungseinheit lokal und gemeinwesenorientiert einzusetzen. Um das 
Entwicklungspotential der Tauschringe nutzen und künftig erweitern zu können, sollen 
Hindernisse vermieden bzw. abgebaut werden. Angesichts des prinzipiellen Unterschiedes 
zwischen gewerblichen Tauschaktivitäten im Rahmen eines angemeldeten Gewerbes und 
Tauschaktivitäten privater Mitglieder als Form der organisierten Nachbarschaftshilfe ist 
also eine generelle Steuerfreiheit zu fordern. 
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• Grundfrage an die Politiker in Sachen Besteuerung von Nachbarschaftshilfe: Soll 

soziales Engagement vereitelt oder ermöglicht werden? Ist eine 
Aufhebung/Verunmöglichung von ehrenamtlicher Tätigkeit und Selbsthilfe 
beabsichtigt? 

• Eventuell wäre es nach Sicherung des Gemeinnützigkeitskriteriums  bei weiteren 
Forderungen der Finanzämter geboten, sich an die entsprechende Staatskanzlei mit 
der Bitte um Klärung der Frage zu wenden, ob soziales Engagement vereitelt oder 
ermöglicht werden soll und eine Aufhebung/Verunmöglichung von ehrenamtlicher 
gemeinnütziger Tätigkeit beabsichtigt ist. 

 
Ein Ergebnis per Abstimmung oder Konsens bzgl. politischer Maßnahmen konnte 
nicht erzielt werden 
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